
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 18 AktG Veröffentlichungen der
Gesellschaft

 AktG - Aktiengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

Bestimmt das Gesetz oder die Satzung, daß eine Verö entlichung der Gesellschaft zu erfolgen hat, so ist sie in der

„Wiener Zeitung“ einzurücken. Daneben kann die Satzung auch andere Blätter oder elektronische Informationsmedien

als Bekanntmachungsblätter bezeichnen.

In Kraft seit 01.08.2009 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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